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 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Montag, 16. Mai 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


403 Energetische Sanierung des Schulgebäudes der Stephani-Volksschule,  
Hindenburgplatz 2, 91710 Gunzenhausen; 
- Energiekredit Kommunal Bayern; Grundsatzbeschluss 


8 0 


 
 
Der Bau - und Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtrat, nach Zusage eines Darlehens über 
680.000,00 € aus dem Sonderförderprogramm „Energiekredit Kommunal Bayern“ durch die 
BayernLabo, Brienner Straße 32, 80333 München, der energetische Sanierung des Schulgebäudes der 
Stephani-Volksschule Gunzenhausen, mit folgenden Sanierungsmaßnahmen für 
 
Bauteil I: *   Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems aus Mineralwolle, 16 cm stark, 
                    mit Spachtelung, Gewebe und Anstrich am Westgiebel, 
                *   Aufbringen einer begehbaren Dachdämmung, 24 cm stark, auf der obersten         
                    Geschossddecke, 
 
Bauteil III:   Aufbringen einer begehbaren Dachdämmung, 24 cm stark, auf der obersten            
                    Geschossddecke, 
 
Bauteil IV:   Flachdachsanierung, einschl. Aufbringen einer Dämmung, 22 cm stark,   
 
Erneuerung und Optimierung der Heizungsanlage: 
                    Zur Grundlastdeckung ist eine Hackschnitzelheizung mit 150 kW Leistung geplant, 
                    der Hackschnitzelbunker ist unterirdisch im Pausehof einzubauen, 
                    für die Deckung der Spitzenlast ist ein Gasbrennwertkessel mit 800 kW vorgesehen, 
 
Austauschen der Flurbeleuchtung: 
                    In den Fluren der Bauteile I und IV sind im Bestand Leuchten mit Glühlampen, 
                    die durch Leuchten mit Energiesparmittel ersetzt werden. 
 
 
mit Gesamtkosten i.H. von 926.000,00 € zuzustimmen. 
 
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von Euro 926.000,00 werden im Unterabschnitt 2150 -Bezeichnung-: 
Schulgebäude I: Stephani-Schulhaus im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes Nr. 1 bereitgestellt.  


Az.: III/1-Lin-622/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


SD, II, III 2x 
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Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Montag, 16. Mai 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


404 Energetische Sanierung des Schulgebäudes der Stephani-Volksschule,  
Hindenburgplatz 2, 91710 Gunzenhausen; 
- Vergabe der Ingenieurleistungen für die Technische Ausrüstung  
  nach HOAI § 53 


8 0 


 
Das Stadtbauamt schlägt vor, die Fachplanung „Technische Ausrüstung“ Heizung und Elektro, für die 
energetische Sanierung des Schulgebäudes der Stephani-Volksschule, Hindenburgplatz 2, 91710 
Gunzenhausen dem 


Ingenieurbüro 
Gebäudetechnik GmbH 
Herzner und Schröder 


Weißenburger Straße 61 
91710 Gunzenhausen 


 
gemäß dem Angebot vom 28.04.2011 auf der Grundlage der HOAI (4.Auflage)  
nach §§ 51-56, Honorarzone II, Mindestsatz, für  
 
 
Anlagengruppe: Heizung  anrechenbare Nettosumme  420.168,07 € 
    Honorarnettosumme bei 67 %  45.352,74 € 
 
Anlagengruppe: Elektro anrechenbare Nettosumme    25.210,08 €     
    Honorarnettosumme bei 58 %    4.372,40 € 
  
      
    Nettosumme gesamt    49.725,14 € 
 
    + 3% Nebenkosten      1.491,75 € 
 
 


    Honorarsumme netto    51.216,89 € 
 
    + 19 % Mehrwertsteuer     9.731,21 € 
 
 
    Honorarsumme brutto   60.948,10 € 
 
zu übertragen. 


Az.: III/1-Lin-622/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 







 


Beschluß 
Seite 2 


 


 


 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 


 
Die erforderlich Mittel in Höhe von Euro 60.948,10 werden im Nachtragshaushalt 2011 bereitgestellt. 
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Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Montag, 16. Mai 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


405 Umbaumaßnahmen in der Stadthalle Gunzenhausen, Isleplatz 1,  
91710 Gunzenhausen 
Vergabe der Architektenleistungen 


8 0 


 
 
In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 10.02.2011 wurden den vorgesehenen 
Umbaumaßnahmen im Jahr 2011 in der Stadthalle Gunzenhausen, 
 


• Umnutzung des ehemaligen Restaurants zu einem Konferenzraum mit Garderobe und Teeküche, 
• Vergrößerung des Technikraums mit Hausmeisterbüro, 
• Einrichtung einer Touristikinformation, 
• Auflassung der Kegelbahn wegen des fehlenden zweiten Rettungsweges und 
• Umbau der überdachten Terrasse (ehem. Standort des Pizzaofens) in einem Wintergarten, der 


durch Tagungsteilnehmer mitbenutzt werden darf, 
 
mit geschätzten Nettobaukosten von ca. 430.000,00 € zugestimmt. 
 
Die Planung und Durchführung der Maßnahme soll nicht wie vorgesehen durch das Stadtbauamt, 
sondern durch PLANBAU Gunzenhausen-Architekten, Birkenweg 1, 91710 Gunzenhausen ausgeführt 
werden. 
 
Das Stadtbauamt hat von PLANBAU Gunzenhausen-Architekten, Birkenweg 1, 91710 Gunzenhausen 
ein Honorarangebot über die Architektenleistungen für die Umbaumaßnahmen in der Stadthalle 
Gunzenhausen eingeholt.  
 
Das Stadtbauamt schlägt vor, die nachstehenden Architektenleistungen an das Architekturbüro 
 


PLANBAU Gunzenhausen - Architekten  
Birkenweg 1 


91710 Gunzenhausen 
 


gemäß Angebot vom 13.05.2011 auf der Grundlage der HOAI  (Stand 2009 ) § 32-35, 
Honorarzone III, Mindestsatz, Leistungsphase 3-9 
 
Anrechenbare Kosten      368.000,00 € 


Az.: III/1-622-Lin/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 
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Seite 2 
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Vollhonorar         39.429,20 € 
 







 


Beschluß 
Seite 3 


 


 


 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 


Honorar für die Leistungsphasen 3-9 = 74 %     29.177,60 € 
Umbauzuschlag                  10 %                                                         2.917,76 € 
           32.095,36 € 
Nebenkosten                                           5 %                              1.604,76 € 
            
Angebotssumme netto        33.700,13 € 
 
 
mit einer Gesamthonorarsumme von  
     


40.103,15 € inkl. 19% Mwst. 
 


zu übertragen. 
 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, einen Architektenvertrag nach HOAI gem. HIV-Kom. abzuschließen. 
 
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von Euro 40.103,15 stehen im Unterabschnitt 8400 -Bezeichnung-: 
Stadthalle in Höhe von Euro 40.103,15 bereit.  
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ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


406 Kläranlage Gunzenhausen; 
Klärschlammentsorgung 


8 0 


 
 
Der Auftrag zur Klärschlammentwässserung/-entsorgung für das Jahr 2011 mit einer Gesamtmenge  
von ca. 8.500 m³ Nassschlamm mittels mobiler Kammerfilterpresse/Zentrifuge auf ca. 30% 
Trockensubstanz, wird der Firma 
 


ES Mobile Schlammentwässerung GmbH & Co.KG 
Lembergerstraße 24 


74391 Erligheim 
 
zu den Preisen des Angebotes vom 28.04.2011 übertragen. 
 
 
Die Auftragssumme beträgt  
 


144.704,00 € einschl. 19% MwSt. 
 
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von Euro 144.704,00 stehen bei HhSt. 7000.6300 -Bezeichnung-: 
Kanalreinigung u.ä. in Höhe von Euro 144.704,00 bereit.  
 
 


Az.: III/2-6323-Le/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 








 


 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 
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Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Montag, 16. Mai 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


407 Sanierung des Wirtschaftsweges „Bergweg“ Fl. Nr. 179/0,  
Gemarkung Nordstetten 


8 0 


 
 
Der Auftrag für die Sanierung des Wirtschaftsweges „Bergweg“ Fl. Nr. 179/0, Gemarkung Nordstetten, 
wird der Firma: 


Thannhauser & Ulbricht 
Hauptstraße 32 


86742 Fremdingen 
 
zu den Einheitspreisen der Nachverhandlung vom 12.04.2011 übertragen. 
 
 
Die Auftragssumme beträgt:  
 


59.401,02 € inkl. 19% MwSt. 
 
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von Euro 59.401,02 stehen bei HhSt. 7800.5100 -Bezeichnung-: 
Unterhalt der Wirtschaftswege in Höhe von Euro 59.401,02 bereit.  


Az.: III/2-631-Hi/Kre/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 
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Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 
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Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


408 Pflasterarbeiten auf dem Parkplatz Waagstraße, Flur-Nr. 144,  
Stadt Gunzenhausen  


8 0 


 
 
Der Auftrag für die Pflasterarbeiten auf dem Parkplatz Waagstraße Flur-Nr. 144 in Gunzenhausen wird 
der Firma: 


Fa. Wagner, Tief- und Pflasterbau 
Edersfelder Str. 19 


91710 Gunzenhausen 
 


zu den Einheitspreisen des Angebotes vom 02.05.2011 übertragen. 
 
 
Die Auftragssumme beträgt:  
 


25.272,28 € inkl. 19% MwSt. 
 


 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von Euro 25.272,28 stehen bei HhSt. 6800.9500 -Bezeichnung-: 
Baukosten Parkplätze in Höhe von Euro 25.272,28 bereit.  
 
 


Az.: III/2-631-Hi/Kre/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 
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Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


409 Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung in der Stephani-Schule  
(Grund- und Mittelschule);  
Verlängerung des Reinigungsvertrages  
- Auftragsvergabe 


8 0 


 
 
Die Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung in der Stephani-Schule (Grund- und Mittelschule) für das 
Schuljahr 2011/2012 (01.09.2011 – 31.08.2012) wird an die 
 


Firma 
Blank Gebäudereinigung GmbH 


Raiffeisenstr. 31 
91438 Bad Windsheim 


 
zu den Preisen des Angebotes vom 20.04.2011 übertragen. 
 
 
Die Auftragssumme für das Schuljahr 2011/2012 beträgt:   
 


141.220,28 € inkl. 19 % MwSt. und einer max. Tariferhöhung von 5 % 
 
 


Ein Nachweis der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung des Reinigungspersonals ist vorzulegen. 
 
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von Euro 141.220,28 stehen bei HhSt. 2150.5420 -Bezeichnung-: 
Reinigung Stephani-Schulhaus in Höhe von Euro 141.220,28 bereit/werden im Haushaltsplan 2012 
bereitgestellt.  


Az.: III/1-210-Lin/Schm/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 
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Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


410 Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung in der Grundschule Süd; 
Verlängerung des Reinigungsvertrages  
- Auftragsvergabe 


8 0 


 
 
Die Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung in der Grundschule Süd für die Schuljahre 2011/2012  
und 2012/2013 (01.09.2011 – 31.08.2013) wird an die 
 


Firma 
Blank Gebäudereinigung GmbH 


Raiffeisenstr. 31 
91438 Bad Windsheim 


 
zu den Preisen des Angebotes vom 20.04.2011 übertragen. 
 
 
Die Auftragssumme für die Schuljahre 2011/2012 und 2012/2013 beträgt: 
 


126.721,44 € inkl. 19 % MwSt. und einer max. Tariferhöhung von 5 % 
 
 


Ein Nachweis der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung des Reinigungspersonals ist vorzulegen. 
 
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von Euro 126.721,44 stehen bei HhSt. 2112.5420 -Bezeichnung-: 
Reinigung Grundschule Süd in Höhe von Euro 126.721,44 bereit/werden in den Haushaltsjahren 2012 
und 2013 bereitgestellt. 
 


Az.: III/1-210-Lin/Schm/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 
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ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


411 Winterdienst in der Stadt Gunzenhausen; 
- Beschaffung von Streusalz 


8 0 


 
 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Sachverhaltsdarstellung des Stadtbauamtes vom 02.05.2011 
zur Kenntnis und beschließt: 
 
Der Auftrag für die Lieferung von 800 to Streusalz (lose) und 25 to Streusalz (Sackware a`25 kg) für die 
Wintersaison 2011/2012 wird der Firma 
 
 


Huber & Riedel GmbH 
Alemannenstraße 26 
91710 Gunzenhausen 


 
 


zu den Angebotspreisen vom 13.04.2011 erteilt. 
 
 


Die Auftragssumme beträgt  
 


69.146,92 € einschl. 19% MwSt. und 2% Skonto. 
 
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von EUR 69.146,92 stehen bei HhSt. 6751.5710 -Bezeichnung-: 
Winterdienst – Streugut in Höhe von Euro 69.146,92 bereit (Nachtragshaushalt). 


Az.: III/2-631-Hi/Kro/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 
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412 Zielabweichungsverfahren geäß § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. Art. 29 BayLpIG 
auf Antrag der Stadt Herrieden; 
Geplante Ansiedlung des Factory Outlet Centers "Herrieden Fashion Outlet" 
- Stellungnahme der Stadt Gunzenhausen 


8 0 


 
 
Der Bau- und Umweltauschuss beschließt: 
 
Im Rahmen der Beteiligung durch das Bayerische Staatsmininsterium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie im Zielabweichungsverfahren gemäß § 6 Abs. 2 Raumordnungsgestz des 
Bundes (ROG) i.V.m. Art. 29 Bayerischeslandesplanungsgesetz (BayLplG) auf Antrag der Stadt 
Herrieden für die geplante Ansiedlung des Factory Outlet Centers “Herrieden Fashion Center“ werden 
von Seiten der Stadt Gunzenhausen 
 


Einwendungen  
erhoben. 
 
Begründung: 
 
Das Factory Outlet Center (FOC) soll eine Verkaufsfläche von 7.400 m² und ca. 40 bis 45 
Ladengeschäfte beinhalten. 
 
Im Rahmen des Zielabweichungsverfahren wurde in einer „Auswirkungsanalyse für ein Factory Outlet 
Center in Herrieden“ festgestellt, dass mit negativen städtbaulichen bzw. raumordnerischen 
Auswirkungen durch das Planvorhaben nicht zu rechnen ist. 
 
Dennoch steht von Seiten der Stadt aus zu befürchten, dass wegen der beträchtlichen Verkaufsfläche 
und der damit verbundenen Kaufkraftabschöpfung sowie einem damit einhergehenden Umsatzrückgang 
erhebliche nachteilige Auswirkungen für die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung, die 
Attraktivität der Innenstadt und die Vitalität des mittelständischen Einzelhandels zu erwarten sind. 
 
Aus o.g.Gründen werden deshalb Einwendungen gegen das Vorhaben vorgebracht. 
 
 
 


Az.: III/3-610-teu/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 
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413 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);  
Aufstellung eines Vorhaben- und Erschließungsplans mit Durch-
führungsvertrag gemäß § 12 BauGB für die geplante Erweiterung  
des Bekleidungsgeschäftes "G&B" in der Weißenburger Straße 87,  
Flur-Nr. 1444, Gemarkung Gunzenhausen 
- Billigungsbeschluss 


8 0 


 
 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 
Der durch das Architekturbüro ATB Breitenbücher Architekten GmbH, Hofackerstraße 3,  
91550 Dinkelsbühl, erstellte vorhabenbezogene Bebauungsplanentwurf vom 21.10.2010, geändert am 
20.04.2011 mit Begründung wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
Das Bauleitplanverfahren wird mit der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß  
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB fortgeführt, sofern gemäß der landesplanerischen Stellungnahme der 
Regierung von Mittelfranken vom 11.05.2011 
 


• in dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan ein Sondergebiet für ein Textilfachgeschäft 
mit Nebensortimenten Schuhe und Geschenkartikeln mit einer max. zulässigen 
Verkaufsfläche für Textilwaren ohne Schuhe von 1.730 m² und einer max. zulässigen 
Verkaufsfläche für die Begleitsortimente Schuhe und Geschenkartikel von jeweils  
340 m² sowie ein separat, d. h. eigenständig betriebener Drogeriefachmarkt mit einer 
max. zulässigen Verkaufsfläche von 485 m² festgesetzt wird, 
 


• unter Bezugnahme auf die Aussagen des Gunzenhausener Einzelhandels-
entwicklungskonzepts der GfK Geomarketing GmbH, Nürnberg, vom März 2009 ein 
klarer und plausibler gutachtlicher Nachweis geführt wird, dass von dem Vorhaben der 
Erweiterung des Textilfachgeschätes insgesamt keine schädlichen Auswirkungen auf 
den innerstädtischen Versorgungsbereich ausgehen können und 
 


• der rechtswirksame Flächennutzungsplan Altmühlsee, Teilplan Gunzenhausen, von 
einer „Wohnbaufläche“ zu einer „Sonderbaufläche“ im Rahmen des § 13 a BauGB 
geändert wird. 
 


Az.: III/3-6102-Bu/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


SD, II, III 2x 







 


Beschluß 
Seite 2 


 


 


 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 


Der Durchführungsvertrag ist vor Satzungsbeschluss abzuschließen und dem Stadtrat zur Billigung 
vorzulegen. 
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ergebnis 
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414 Bauherr: Firma RENERCO Renewable Energy Concepts AG 
Bauvorhaben: Errichtung und Betrieb von neun Windenergieanlagen  
 -immissionsschutzrechtliche Genehmigung- 
Baugrundstück:  
Gemarkung: Stetten/Obermögersheim  
 Flur-Nrn.: 584, 589, 604, 661, 599, 596 (Gem. Oberm.) 
  446, 427, 455, 454, 400 (Gem. Stetten) 


8 0 


 
 
1. Das gemeindliche Einvernehmen zu dem beantragten immissionsschutzrechtlichen Verfahren für die 


Errichtung von neun Windenergieanlagen kann gemäß §§ 35 und 36 BauGB derzeit nicht erteilt 
werden. 
 


2. Das gemeindliche Einvernehmen wird in Aussicht gestellt, wenn im Rahmen des 
Bauleitplanverfahrens (Vorhaben- und Erschließungsplan „Interkommunaler Windpark 
Stetten/Obermögersheim“), die im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
und der öffentlichen Auslegung bzw. Beteiligung Träger öffentlicher Belange eingegangenen, auch 
teilweise rechtsverbindliche Einwendungen ausgewertet und abgewogen sind und damit die 
Voraussetzungen für die Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung (sog. „Planreife“) 
gemäß § 33 BauGB erfüllt sind. 


 
 
 


Az.: III/3/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 
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Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Montag, 16. Mai 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


415 Bauherr: L o o s   Christa und Jochen 
Bauvorhaben: Errichtung eines Wohnhauses mit Garage und Carport   
Baugrundstück: Limesstraße 16 
Gemarkung: Gunzenhausen 
Flur-Nr.:    1557/6 Tfl. 


7 0 


 
 
1. Das gemeindliche Einvernehmen kann gemäß §§ 31 und 36 BauGB nicht erteilt werden. 


 
 


2. Einer Befreiung von den Festsetzungen des seit 06.11.1969 (zuletzt geändert am 07.12.1976) 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Gunzenhausen „Süd II“ im Hinblick auf 


 
    - das Maß der baulichen Nutzung (zwei Vollgeschosse anstelle einem Vollgeschoss zwingend), 
 
    - die Dachneigung mit 22° anstelle 30°- 52°, 


 
    - die Überschreitung der Baugrenzen im Norden, im Süden sowie im Osten und 
 
    - die Situierung der Garagen außerhalb der festgesetzten Garagenstandorte 
 
wird nicht zugestimmt, da vor allem im Hinblick auf die Überschreitung des „Maßes der baulichen 
Nutzung“ und der Vielzahl der weiteren Befreiungstatbestände der „Grundzug der Planung“ des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Gunzenhausen „Süd II“ berührt wäre. 
 
Das Bauvorhaben widerspricht auch der Systematik des in Aufstellung befindlichen Vorhaben- und 
Erschließungsplanes für das „Gärtnerei Mährlein-Areal“ auf dem Grundstück Flur-Nr. 1557/6, 
Gemarkung Gunzenhausen, der sich derzeit im Stadium der „Planreife“ gem. § 33 BauGB befindet. 


 
 


3. Das gemeindliche Einvernehmen wird in Aussicht gestellt, wenn 
 


-  der in Aufstellung befindliche Vorhaben- und Erschließungsplan auf Antrag des Vorhabenträgers so 
geändert wird, dass die künftigen Festsetzungen auf das Bauvorhaben abgestimmt, keine 
Befreiungen notwendig sind und die Voraussetzungen für die „Planreife“ gemäß § 33 BauGB  
vorliegen. 


Az.: III/3/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 7 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 
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Seite 2 


 


 


 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 


 
Frau Stadträtin Betz nimmt aufgrund persönlicher Beteiligung gem. Art. 49 Abs. 1 GO an der Beratung 
und Abstimmung nicht teil. 








 


 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Montag, 16. Mai 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


416 Bauherr: O r t n e r   Georg und Gudrun 
Bauvorhaben: Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Garagen  
Baugrundstück: Frankenmuther Straße 1 
Gemarkung: Gunzenhausen 
Flur-Nr.:    1492/5 und 1505/12 


8 0 


 
 
1. Das gemeindliche Einvernehmen wird gemäß §§ 31 und 36 BauGB i. V. m. Art. 8 BayBO aus 


bauplanungsrechtlicher, städtebaulicher und ortsgestalterischer Sicht nicht erteilt. 
 


 
2. Einer Befreiung von den Festsetzungen des seit 20.12.1975 (zuletzt geändert am 22.10.1982) 


rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Gunzenhausen „Süd IIIa“ im Hinblick auf 
 
     
    - die Dachneigung 32° anstelle 18°-23°, 
 
 
wird nicht zugestimmt.  
 


 
3. Das gemeindliche Einvernehmen wird in Aussicht gestellt, wenn die bauliche Anlage nach Form, 


Maßstab und Verhältnis der Baumasse und Bauteile zueinander so gestaltet wird, dass das Ortsbild 
nicht beeinträchtigt wird.  


 


Az.: III/3/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 








 


 


Stadt Gunzenhausen   Sitzungsdienst   Marktplatz 23   91710 Gunzenhausen 
Tel.: 09831 / 508 – 180   Fax: 09831 / 508 –179   E-Mail: sitzungsdienst@gunzenhausen.de 


In diesem PDF-Paket sind mehrere Dateien zusammengefasst. Zum Arbeiten mit Dokumenten eines PDF-Pakets wird die Verwendung von Adobe Reader 
oder Adobe Acrobat Version 8 oder höher empfohlen. Verfügen Sie bereits über Adobe Reader 8, klicken Sie auf eine in diesem PDF-Paket enthaltene 
Datei, um diese anzuzeigen. Hier erhalten Sie die neueste Version des Adobe Reader: http://www.adobe.com/de/products/acrobat/readstep2.html 
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Bau- und Umweltausschusses 


vom 16. Mai 2011 


 
 
Dieses PDF-Paket hat folgenden Inhalt: 
 
Beschlüsse Nr. 403 - 416 
 





